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Kulturpolitik

Kontroversen um geraubte Kunstgegenstände fanden aber nicht nur zwischen der
Schweiz und dem Ausland statt, sondern auch unter Schweizer Kantonen. Vor allem der
Kanton St. Gallen, ehemaliges Untertanengebiet der Eidgenossen, verlangte lautstark die
Rückgabe von Kulturgütern, welche ihm zwischen dem 16. und dem 18. Jahrhundert
entwendet worden waren. Der Zürcher Regierungsrat als Hauptakteur in dieser
Angelegenheit weigerte sich, auf diese Rückforderungen einzutreten, worauf St. Gallen
rechtliche Schritte erwog. 1

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 09.01.1997
MARIANNE BENTELI

Was vor zwei Jahren als kulturhistorisches Geplänkel anfing, eskalierte in der
Zwischenzeit zu einem ausgewachsenen Rechtshändel: der Kanton St. Gallen bekundete
seine Bereitschaft, notfalls bis vor Bundesgericht zu gehen, um die ihm im Zweiten
Villmergerkrieg von 1712 von den Berner und Zürcher Truppen entwendeten
Bibliotheksschätze zurück zu erhalten. Während Bern das Raubgut bereits 1719 wieder
nach St. Gallen überführt hat, lagern gewisse Objekte nach wie vor in Zürich, so etwa ein
einmaliger Erd- und Himmelsglobus, der um 1570 angefertigt wurde, und der heute als
Zürcher Leihgabe im Landesmuseum in Zürich ausgestellt ist. 2

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.03.1999
MARIANNE BENTELI

Der seit mehreren Jahren andauernde Streit zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich über die Rückgabe der im Zweiten Villmergerkrieg 1712 von Zürich erbeuteten
Kulturgüter konnte noch immer nicht beigelegt werden. Zürich stimmte zwar der
Schaffung einer interkantonalen Stiftung grundsätzlich zu, konnte aber die in diesen
Handel involvierten Institutionen (Zentralbibliothek, Landesmuseum, Staatsarchiv) nicht
dazu bewegen, in absehbarer Zeit die bei ihnen eingelagerten Kulturgüter
herauszurücken. St. Gallen war nicht mehr bereit, Zürich unbeschränkt Zeit zu
gewähren und drohte ultimativ, die Angelegenheit vor Bundesgericht zu ziehen. 3

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.10.2000
MARIANNE BENTELI

Der nun bereits seit Jahren andauernde Konflikt zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich über die Rückgabe der 1712 im Zweiten Villmergerkrieg von Zürich erbeuteten
Kulturgüter der Abtei St. Gallen ging in eine weitere Runde. Nach anfänglichem
Einlenken widersetzte sich der Kanton Zürich der Errichtung einer gemeinsamen
Kulturgüterstiftung, da die Eigentumsfrage nicht habe geklärt werden können.
Gewappnet mit einem rechtshistorischen sowie einem staats- und völkerrechtlichen
Gutachten beschloss die St. Galler Regierung daraufhin, beim Bundesgericht
staatsrechtliche Klage gegen den Kanton Zürich einzureichen. Sie betonte, es gehe ihr
nicht um eine Prestigefrage, sondern darum, eine einst zusammenhängende Sammlung
wieder zu komplettieren; schliesslich sei die St. Galler Stiftsbibliothek gerade wegen
ihrer Vollständigkeit als UNESCO-Weltkulturerbe bezeichnet worden.
Museumsfachleute erachteten diesen Händel als Präzedenzfall und verwiesen darauf,
dass der Entwurf für ein Bundesgesetz über den internationalen Kulturgütertransfer ein
Rückforderungsrecht von maximal 30 Jahren vorsieht. 4

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 07.02.2001
MARIANNE BENTELI

Eine ähnliche Kontroverse, der Kulturgüterstreit zwischen Glarus und St. Gallen um die
Werdenberger Akten konnte beigelegt werden. Die aufgearbeiteten Dokumente aus
der Glarner Herrschaftszeit in den St. Galler Regionen Werdenberg und Wartau (1517-
1798) bleiben in Glarus. Den St. Gallern werden aber Originaldokumente für
Ausstellungen zur Verfügung gestellt. 5

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 14.09.2002
MARIANNE BENTELI
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Der seit Jahren dauernde Kulturgüterstreit zwischen den Kantonen St. Gallen und
Zürich um die Rückgabe der im zweiten Villmergerkrieg (1712) von Zürich erbeuteten
Kunstgegenstände soll Sache des Bundesrates werden. Nachdem er eine Klage vor
Bundesgericht erwogen hatte, teilte der Kanton St. Gallen im September mit, er habe in
Bern um Vermittlung ersucht. Die Kantonsregierung erklärte ihren vorläufigen Verzicht
auf eine Klage mit der «freundeidgenössischen Verpflichtung, nach einer gütlichen
Einigung zu suchen», eine Haltung, die der Kanton Zürich begrüsste. Aufgrund einer
Bestimmung der neuen Bundesverfassung (Art. 44 Abs. 3) erklärte sich der Bundesrat
bereit, die beantragte Vermittlerrolle zu übernehmen. 6

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 06.11.2002
MARIANNE BENTELI

Der seit Jahren andauernde Streit zwischen den Kantonen  St. Gallen und Zürich um die
1712 in den Villmergerkriegen von den Zürcher Truppen aus der Stiftsbibliothek St.
Gallen entfernten Handschriften und astronomischen Geräte, die heute in der Zürcher
Zentralbibliothek aufbewahrt werden, trat in eine neue Phase. Im November fand in
Bern die erste Mediationssitzung unter Leitung des Bundesrates statt. Ermöglicht wird
diese erste Vermittlung des Bundes in einer Streitsache zwischen Kantonen durch Art.
44 Abs. 3 der neuen Bundesverfassung. 7

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 17.11.2003
MARIANNE BENTELI

Die Kulturinstitute mit überregionaler Ausstrahlung in Zürich und Luzern sollen von den
Nachbarkantonen eine finanzielle Abgeltung erhalten. Eine von Zürich, Luzern, Zug und
Schwyz erarbeitete Vereinbarung will dafür eine gesetzliche Grundlage schaffen.
Einbezogen werden in Zürich das Opernhaus, die Tonhalle und das Schauspielhaus, in
Luzern das KKL, das Theater und das Sinfonieorchester. Diese Liste kann mit
Zustimmung der beteiligten Kantone abgeändert werden. Die Kantone zahlen die
Beiträge an die Standortkantone und nicht mehr, wie bisher der Kanton Zug, an
einzelne Institute. 8

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 04.06.2004
MARIANNE BENTELI

Im Streit zwischen den Kantonen Zürich und St. Gallen um Kulturgüter, die im Zweiten
Villmergerkrieg 1712 von Berner und Zürcher Truppen aus der Stiftsbibliothek St. Gallen
nach Zürich gebracht worden sind, wurde ein erster Schritt hin auf eine gütliche
Einigung getan. Unter Federführung des EDI vereinbarten die beteiligten Parteien ein
Verfahren zur Beilegung der Auseinandersetzung. Konkrete Lösungen sollen bis Ende
2005 vorliegen. Es ist das erste Mal, dass der Bund bei einer rechtlichen
Auseinandersetzung zwischen Kantonen als Vermittler tätig ist; er übernimmt allerdings
keine Entscheids- oder Schiedsfunktion. 9

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 24.08.2004
MARIANNE BENTELI

Im Sommer scheiterte eine in der Schweiz einmalige interkantonale Vereinbarung für
kulturelle Abgeltungen am Widerstand des Zuger Kantonsrats. Vorgesehen war, dass
Schwyz und Zug sich an den Defiziten der überregionalen Kulturzentren Zürichs
(Opernhaus, Schauspielhaus und Tonhalle) und Luzerns (Theater, Symphonieorchester
sowie Kultur- und Kongresszentrum) beteiligen. Vor sieben Jahren hatte Zug eine in den
Medien als vorbildlich gepriesene Pionierrolle gespielt, als es sich bereit erklärte,
freiwillig  CHF 1 Mio. für die Kulturhäuser in Luzern und Zürich zu zahlen. Diesen Betrag
will der Kanton weiterhin zur Verfügung stellen, ihn aber nicht, wie in der
Vereinbarung vorgesehen, erhöhen. Im November kündigten Uri, Nidwalden und
Obwalden an, sich am Lastenausgleich zu beteiligen. 10

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 08.07.2005
MAGDALENA BERNATH

Der Kulturgüterstreit zwischen St. Gallen und Zürich konnte definitiv beigelegt
werden. Unter Vermittlung des Bundes wurde eine einvernehmliche Lösung für den auf
das Jahr 1712 zurückgehenden Streit gefunden. In der Ende März unterzeichnete
Vereinbarung anerkennt St. Gallen das Eigentum Zürichs an den Kulturgütern, die seit
dem 2. Villmerger Krieg im zürcherischen Besitz sind und heute in zürcherischen
Institutionen und im Schweizerischen Landesmuseums in Zürich ausgestellt sind. Zürich
akzeptiert seinerseits die Identitätsrelevanz dieser Kulturgüter für den Kanton St. Gallen
und überlässt ihm deshalb im Rahmen einer unentgeltlichen Leihe 35 wertvolle
Handschriften, die der Stiftung der Zürcher Zentralbibliothek gehören. Dieses
Leihverhältnis gilt auf unbestimmte Zeit. Zudem lässt Zürich auf eigene Kosten eine
originalgetreue Replik des 1712 beschlagnahmten Erd- und Himmelsglobus anfertigen
und schenkt diese St. Gallen. Schliesslich erhielt St. Gallen das Original des Globus für
eine Ausstellung von maximal vier Monaten ausgeliehen. 11

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.03.2006
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Für eine jährliche finanzielle Unterstützung des Kulturangebotes der Kantone Zürich
und Luzern sprachen sich im Berichtsjahr die Kantone Uri, Zug und Aargau aus. Mit dem
Kanton Schwyz, welcher bereits im Vorjahr seine Teilnahme beschlossen hatte, kam
somit zum ersten Mal in der Schweiz eine interkantonale Vereinbarung zum
Kulturlastenausgleich zustande. Die vier Geberkantone werden die Kantone Zürich und
Luzern zukünftig mit insgesamt rund 10 Mio Fr. pro Jahr unterstützen. Der Kanton
Nidwalden, welcher die Vereinbarung nicht unterzeichnet hatte, beschloss einen
freiwilligen Beitrag von 3 Mio Fr. für den Zeitraum 2009-2011. Im Kanton Obwalden
wurde der Beitritt zum Kulturlastenausgleich mit einem jährlichen Beitrag von 500'000
Fr. im Februar vom Volk abgelehnt. 12

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 31.12.2009
MARLÈNE GERBER

Was im Umfeld der Zentralschweizer Regierungskonferenz (ZH, LU, SZ, ZG, UR) im
Vorjahr als umstrittener bildungspolitischer Entscheid des Kantons Luzern begonnen
hatte, setzte sich im Berichtsjahr mit kulturpolitischen Retaliationsmassnahmen aus
dem Kanton Schwyz fort. Auf die Aufkündigung des Konkordats über die Pädagogische
Hochschule Zentralschweiz durch Luzern reagierte der Schwyzer Kantonsrat gegen den
Willen des Regierungsrats mit dem Ausstieg aus dem interkantonalen
Kulturlastenausgleich, an dem sich auch die Kantone Zürich, Zug, Aargau, Uri sowie
Luzern – und freiwillig Nid- und Obwalden – beteiligen. Über den Kulturlastenausgleich
gelangen sogenannte Abgeltungszahlungen der umliegenden Kantone an bedeutende
Kulturinstitutionen Zürichs (Opernhaus, Tonhalle, Schauspielhaus) und Luzerns (Kultur-
und Kongresszentrum, Luzerner Theater, Luzerner Sinfonieorchester). Mit der Schwyzer
Kündigung entgehen dem Kanton Luzern rund 0,8 Mio. CHF, dem Kanton Zürich gegen
1,3 Mio. CHF. 13

INTERKANTONALE ZUSAMMENARBEIT
DATUM: 10.06.2011
SUZANNE SCHÄR

In der Sommersession 2008 reichten die Kantone Bern, Freiburg, St. Gallen, Tessin und
Zug Standesinitiativen ein, welche alle im Kern dasselbe forderten: einen stärkeren
Jugendschutz vor gewaltvollen Videospielen. Die Forderungen reichten von einem
gezielten schweizweiten Schutz von Jugendlichen und Kindern vor solchen Spielen, mit
einer einheitlichen Alterskennzeichnung und einem Verkaufsverbot von nicht
altersgerechten Computer- und Videospielen als Mindestforderung (Kt.Iv. ZG 10.302),
über ein generelles Herstellungs- und Verkaufsverbot (Kt.Iv. BE 08.316, Kt.Iv. TI 09.314,
Kt.Iv. FR 09.332), bis hin zu einem Herstellungs- und Verkaufsverbot mit zusätzlichem
Ausbau des Jugendschutzes (Kt.Iv. SG 09.313). Im Sommer 2010 hiessen die beiden Räte
zwei Motionen gut, die ebenfalls ein Verkaufsverbot (Mo. 07.3870), oder gar ein
Herstellungs- und Verkaufsverbot (Mo. 09.3422) verfolgten. Da es keinen Sinn ergebe,
dass sich das Parlament parallel über dieselbe Gesetzesvorlage beuge wie der
Bundesrat, die RK-SR den dringenden Handlungsbedarf in diesem Bereich jedoch
anerkenne, entschied sie in der Frühlingssession 2011 einstimmig, den Gesetzesentwurf
des Bundesrates abzuwarten und die Beratung der Standesinitiativen damit für mehr
als ein Jahr auszusetzen. Die RK-NR folgte ihrer Schwesterkommission und Stände-
und Nationalrat nahmen den Antrag auf Sistierung in der Herbst- und Wintersession
2011 stillschweigend und diskussionslos an. 14

STANDESINITIATIVE
DATUM: 17.06.2011
SARAH KUHN

Der Bundesrat verabschiedete im September 2020 die Botschaft zum neuen
Gesetzesentwurf, der den Jugendschutz bei Filmen und Videospielen neu regeln und
schweizweit vereinheitlichen soll. Der erste Entwurf war bereits im März 2019
veröffentlicht und bis Juni 2019 in die Vernehmlassung geschickt worden, an welcher
insgesamt 88 Akteure partizipiert hatten. Grundsätzlich stimmten die
Vernehmlassungsteilnehmenden der Richtung des Gesetzes sowie der geplanten
Koregulierung durch die Akteure der Film- und Videospielbranche und den Staat zu. So
unterstützten 24 Kantone, die SODK, deren fachtechnische Konferenz für Kinder- und
Jugendpolitik (KKJP) sowie die Mehrheit der Wirtschaftsverbände und Organisationen
im Bereich Film und Videospiel die Vorlage. Völlig abgelehnt wurde sie hingegen von
den Kantonen Schwyz und Zug, da das Gesetz nicht genug Massnahmen im Bereich des
Online-Handels sowie bei Abruf- und Plattformdiensten enthielt, obwohl dort der
grösste Handlungsbedarf gegeben sei. Auch die SVP, die FDP und der Schweizerische
Gewerbeverband (SGV) sprachen sich gegen die Vorlage aus, da in ihren Augen die
Erziehungsberechtigen beim Thema Jugendschutz in der Verantwortung stünden.
Prinzipiell befürwortet wurde die Vorlage von der CVP und der SP, wobei Erstere jedoch
die Eignung des Lösungsansatzes in Frage stellte und Letztere eine noch stärkere
staatliche Regulierung begrüsst hätte. Auf Grund der Rückmeldungen der
Vernehmlassungsteilnehmenden nahm der Bundesrat kleinere Anpassungen am

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.09.2020
SARAH KUHN
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Vorentwurf vor, etwa indem er Werbefilme explizit aus der Regelung ausschloss.
Hingegen sollten Kinder in Begleitung einer erwachsenen Person Zugang zu sonst
unerlaubten Inhalten bekommen, sofern die Begleitperson mindestens 10 Jahre älter ist
und das Mindestalter um höchstens 2 Jahre unterschritten wird. Ausserdem werden die
Anbieterinnen und Anbieter von Abruf- und Plattformdiensten dazu verpflichtet,
Massnahmen für den Jugendschutz im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu treffen. Eine
abschliessende Alterskontrolle sei hier nicht realistisch, da nicht kontrolliert werden
könne, wer letztendlich die Inhalte konsumiere. Dies zu überprüfen falle in den
Verantwortungsbereich der Erziehungsberechtigten. Zukünftig sollen bei der
Erarbeitung der Jugendschutzregelung im Rahmen der neu gebildeten
Jugendschutzgruppen überdies Expertinnen und Experten miteinbezogen werden
müssen. 15

Nachdem die RK-SR die Vorprüfung der fünf Standesinitiativen (Kt.Iv. BE 08.316; Kt.Iv.
SG 09.313; Kt.Iv. TI 09.314; Kt.Iv. FR 09.332; Kt.Iv. ZG 10.302) wieder aufgenommen
hatte, nachdem sie zuvor zehn Jahre lang sistiert gewesen waren, kam sie zum Schluss,
dass die Forderungen der fünf Standesinitiativen für einen stärkeren Schutz von
Jugendlichen vor gewaltvollen Videospielen im Entwurf des Bundesrates zum neuen
Bundesgesetz zum Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiel einbezogen
würden und dass beide Kammern im Rahmen der Debatte über das Gesetz ihre
Anliegen einbringen können. Da damit keine weiteren Massnahmen nötig seien,
beantragten die RK-SR sowie die RK-NR, den kantonalen Begehren keine Folge zu
geben. Die beiden Räte folgten diesen Anträgen diskussionslos und stillschweigend. 16

STANDESINITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
SARAH KUHN
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